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Beibla ttzur Parlamentskorrespondenz. 0 9.März 1950. 
cfJ 

Anfrage" 

der Abg, .14 aU,'re, r, 13 r ,u n' n er,' I 17" t ' ngoA 0 1', s' e h a k Und Genossen 
an den BUndesJliItister für 'Justiz, 

betreffend die E:tnhebung von Geriohtsgebühren naohKriegerverlasS(;1nsehaften", 

- .. -.--
------"Der Hintcrb1ieberiel'f von verstorbenen Kriegsteilnehmern hat sich, 

in letzter Zeit eilte Aufregungbemächtigt,.\YciLibJ1enjet:z:t Gcr,iohtsgebühren 

:tür Kricgsvcr1asscns~haften vorgc,sQhrieben, wurden. 

Bei diesen verstorbenen Kr:J;egsteiinehmern,handelt es s ich um 
: - ;-,' '". 

Kricgsgefallenc, um' in der' Gefangensehaft Gestorbene oder' solche Kn c-gs-

teilnehmer, ß:ie s:ich im Kriege ()dcrin der. Gefangenschaft ei,,"l Leiden zuge­

~ogen haben,' an dcm sie' nach ihrer Heimkehr vers~arb-en,' wobei der Nachweis 

dieses Kricgsle;tdcns durch den Bescheid des jeweiligen Landesinva11c,ienaPttes 

über die Gevrährung einer Vfitwen- oder Waisenrente zu erbringen ist. Ein 

Vcrla.ssvcrfahren nach eil1cPl ICriegstQ ilnebmer ltannnllr auf GrUlld einer Sterbe ... ' 
'. '.' . - .-

urlqlndc oder eines a,mtl,ichen 'rechtskräftigen Beschoides Ub(:r ~die Todcs-

cl"klämmg des Betrcf'fclidc,n durC:thgofüb,rt und durch Erlassun~, der Eino.nt­

Vlortungsurkunde becndet· werden. Mit Rücksicht auf die erforderlichen Er­

heb\1llgen und l{nchforschungen dauc.!"t die~es VQrfalll:en oft viele Monate, bis, 

. die sache spruchreif' wird. 

Kticgsverlässc waren bisher gerichtsgebührentrei. Nun \tird be­

ha.upt~t, daB die bczügli'cho Verordnung über diese Gebt;.hrenbegünstigung ge­

mäß§ 19Abs.4:GEG,BGBl. lo9!48,mitWirksamkeit voml,l.v.J., nW3er Kraft 

gesetzt wur~e, so daß nunmehr auch vondcn' Kr i~gsvcrläs~ent welche nach 

dem 1.1.1949durc~Einantwortlmg bcendet. nerden, Gcrichtsgel>ciihl"CllZU-

entrichten seie~. 

Esmiissen daher auch dann b~i·Kriegsverlassen~()ha.ften die Wit\1e, 

bezw,. die Erben Gerichts gebühren zahlen, wenn der Kriegsteilnehmer schon 

:im Mäl"Z 1945 verstorben ist,' die 'Beendigung des Verlasses()1lneVcrscnulden 
\ .' . . 

der Beteiligten vom ~richt erst nach deml.l.J,94gerfolgenkolintc"weil 
~ - . ," - . 

, ' 

Mirz 1949 cingctl"offcn ist, die Angehörigen lll1chdcm ange~ülU-tel1 Zeitpunkt 
'. . . 

das Verfahren um Todescrklarung beantragen kon:p,ten,das Todcscl"klär~ilgser'7 

, kcnntlus Jm Scptcmber1949 rcehts~äftiß r.urde \Uiderst· jetzt vom ~richt 

die Verlassenschaft' durchecführt W\u:dc" 
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,9. Beib1ntt Beib1ntt zur Pi;\rlamentskorrcspondcllz. 9.Miirz 1950 

---

E~lle.Allzahl VO~l Kricgst6ilnehincrp bcfindQt sich noch in 

russischer Kr±cgsgefanser...schaft; vc.~ ihnen 'Weiß ,ma.n' nieltt, ob und 17D.llll sie 

heilnkoimne-n. Es wcrd~n also noch eine Reihe von Verlassönschnftennach 

Kricß!3teilnchmel.'"n anhängig werden, in'7C lehen Fällen die .A11gehörigcn . 

. nun nooh Gerichtsgebühren zu bezahlen hätte~, ob"rrohl den Aneehörigcudurch 

den. Tod ,~es MlilllcS oderdGs Sohlics oh11chin oft nlles genommen \'1U.rdc-'. 

Der fisktilische Vorteil, den die AUfhebung der Gcbührenbcgünstigungbei . 

Kricgcrv(]rlnssenschaftcn brinßt, scheint in kcinem Verhältnis zu don 

schworon Schädigun~en zu stehen, {velche die Angehät' igcn '[11 s Erbell des' 

Verstorbenen dtl.durch erleiden. Die unterzeichneten Abgoor.dncten richten dn­

her o.n den Herrn Bundesministe-r für Ju:stiz die 

Ist dc,r' Herr Bundesminister für JU$tiz geneigt, aus den angeführten 
r 

Gründen die Verordnung über die ,'q:,Cbührcl~be.eüllstieung meder herzu-

stellen, und l1enn l1icht, -ist er bereit, im Fc.lle der Bela.ssung diesGr 

Verordnung dahin ZU-i1.i. rken, daß für die BcnossUllß der ",Gebühren nicht 

das Da.tum über/die ErlassullC der Einantwortungsurkunde, sondern der 

Sterbeto.c maßgebend ist ? 

-.-.-.-.-.-.-.~.-

, ... \ 

---""'. 
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